
Gerichtsvollzieher sind seit dem 01.08.2012 nicht nur selbständige 
Kopfgeldjäger, sondern auch gemäß § 51a GVO Unternehmer. 
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Bundesweit wird sich von Seiten der zweiten Gewalt in Gestalt der Justizbehörden mit 
Händen und Füßen dagegen gewehrt, eingestehen zu müssen, daß die klammheimliche 
verfassungswidrige Privatisierung des Gerichtsvollzieherwesen in der Bundesrepublik 
Deutschland seit dem 01.08.2012 längst aufgeflogen ist und rückabgewickelt werden 
muss, da hoheitliches Handeln wie das eines Gerichtsvollziehers wider Art. 33 Abs. 4 GG 
keinem in Gewinnerzielungsabsicht handelnden Unternehmer auch nicht im Wege eines 
Beleihungsaktes übertragen werden kann und darf. 
 

Durch den Wegfall des § 1 GVO hat der Gerichtvollzieher zwar seinen Beamtenstatus  
nicht verloren, da ihm dieser Besitzstand nur nach beamtenrechtlichen Regelungen 
entzogen werden kann, aber in§ 2 GVO ist jetzt neu geregelt daß der Gerichtsvollzieher 
seit dem 01.08.2012 selbständig handelt. 
 

Dazu heißt es im§ 2 Abs. 1 GVO seit dem 01.08.2012, Zitat: 
 

Bei der ihm zugewiesenen Zwangsvollstreckung handelt der Gerichtsvollzieher 
selbstständig. 
 

Der Begriff "selbständig" ist ein signifikantes Merkmal für das Handeln auf eigene 
Rechnung. Ein Beamter handelt immer im staatlichen Auftrag ohne Ansehen der Person 
und nur dem Gesetz und Recht unterworfen sowie in allen Fällen binden ihn die 
unverletzlichen Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht, diesen grundgesetzlichen 
Verpflichtungen eines auf das Bonner Grundgesetz vereidigten Amtsträgers steht das 
Handeln und Wirtschaften in Gewinnerzielungsabsicht diametral entgegen. 
 

Noch deutlicher wird die Privatisiemng des Gerichtsvollzieherwesens durch den Wegfall 
des § 10 GVO (Diensteinkommen). Damit ist das Alimentationsprinzip des Beamtentums 
aufgehoben worden. Durch die Aufhebung des § 15 GVO (Annahme von Vergütungen) ist 
die typische Strafvorschrift der Bestechung von Beamten ersatzlos weggefallen. 
Deutlicher konnte der Landesgesetzgeber nicht zum Ausdruck bringen, daß eine 
Privatisierung des  Gerichtsvollzieherwesens stattgefunden hat. Die für  das 
Beamtenwesen typische Zuständigkeitsregelungen in örtlicher und sachlicher Hinsicht 
sind durch den Wegfall der §§ 20 und 24 GVO entfallen. 
 

Wer in der GVO nach dem 01.08.2012 noch weiter sucht wird spätestens im § 51a GVO 
erneut fündig, Zitat: 

 

Der Gerichtsvollzieher ist insoweit als Unternehmer Mitglied der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft und hat die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

 

Ein Beamter ist unter keinen denkbaren Umständen persönlich als Unternehmer tätig, 
geschweige denn als ein solcher gesetzlich zu Unternehmerischen Pflichten 
heranziehungsfähig. Doch selbst 90 Jahre nach dem Erscheinen des Machwerkes "Mein 
Kampf” des Massenmörders und Usurpators Adolf Hitler ist die Bevölkerung Scheins noch 
genauso "granitenen dumm" wie damals, als 1926 Hitler dieses in seinem Buch zu Papier 
brachte. 
 

Anmerkung: Ein Gerichtsvollzieher ist kein Beamter, da der Beamtenstatus aufgehoben 
wurde. Ein Gerichtsvollzieher steht auf der Seite des Treuhandnehmers und macht sich 
durch permanente InSich Geschäfte = § 181 BGB strafbar, da alles im voraus bezahlt ist. 
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